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Nachwort tber die oft{dyweizerifdyen Riegelhdufer

Im verflossenen Jahrhundert ging eine Welle iiber unser Land, die manchem als das
Herrlichste galt, was man sich als Fortschritt denken konnte: die Gleichstellung der land-
lichen mit den stidtischen Sitten. Alles, was den Bauern kennzeichnete, sollte verschwin-
den, sein Kleid, sein Haus, sein Hausrat, ja der Untergang des Volksliedes und sein Ersatz
durch Schulbuchgesinge trockenster Erfindung wurde in einem Buch als grosse Tat
gefeiert, Was kiimmerte es diese Leute, dass bei dieser Uebernahme einer fremden Kultur
eine grosse Unsicherheit iberhandnehmen musste, dass das Gefiihl der Einheit zwischen
Leben und Lebensstil darunter leiden musste.

Nun war bei dem Fachwerkbau, wie er in der nordostlichen Schweiz mindestens seit dem
sechzehnten Jahrhundert auf dem Lande bei Wohnbauten ausschliesslich und auch in
den kleinern Stédten beinahe die Regel war, die Umwandlung in ein fast stidtisches Haus
ganz leicht zu vollziehen: man brauchte nur das Fachwerk unter einem Verputz ver-
schwinden zu lassen. Und das hat man denn auch in vielen Dorfern und Gegenden so
genau durchgefithrt, dass man glauben konnte, es habe dort iiberhaupt nie etwas anderes
als den Steinbau gegeben.

Das war nun deshalb so bedauerlich, weil so zahllose Werke der alten Zimmermannskunst
uns aus den Augen verschwanden und sich so der Sinn fiir ihre besondere Schonheit ver-
lieren musste. Wie uns unsere Bilder zeigen, ist keines dieser Héduser eine Kopie des
andern; bei jedem wurde das Problem auf neue Weise gelost, wie das Skelett der Wand
nach Massgabe ihrer Oeffnungen, der Tiiren und Fenster, aufgebaut werden kéonne. Nach
Willkiir konnte dabei nicht verfahren werden, weil vorerst das Konstruktive rein zu
seinem Recht kommen musste, ganz anders als beim falschen Riegelwerk an Villen aus
dem Anfang dieses Jahrhunderts, das als diinne Brettchen auf die Backsteinwinde auf-
genagelt wurde. Der dussere Halt bedingt dann aber den innern, so dass sowohl die
Verhiltnisse des ganzen Hauses als auch die gleichméssige Verteilung der dunkeln Linien
tiber die weisse Wand durch sie bedingt wurden. Im allgemeinen sind die Giebelwénde,
die ihre schrigen Verstrebungen schon durch die Dachlinie erhalten, in einfache Recht-
ccke aufgeteilt. Die Wénde der Traufseiten bediirfen eher einer Festigung, wobei zwischen
den Fenstern Verstrebungen in schriger Fihrung und unter den Fenstern zierliche
Fillungen oft unter der Verwendung von Krimmlingen angebracht werden. Manchmal
entsteht dabei eine Ordnung von heraldischer Wucht, wie z. B. beim Kreisgerichtshaus in
Zihlschlacht, wo wir an die Sparren unserer alten Wappen erinnert werden. Obwohl also
das Konstruktive fithrend war, konnen wir den sichern Geschmack unserer alten Zimmer-
leute nicht hoch genug einschéitzen und miissen uns gestehen, dass hier eine der wunder-
barsten Leistungen unserer alten Volkskunst vorliegt.

Diese Riegelhduser sind um so mehr zu schonen, als wir kaum mehr auf neue hoffen
diirfen. Denn einmal ist kaum anzunehmen, dass die heutigen Zimmerleute noch die alte
Kunst beherrschen, wenn sie auch in ihrem Handwerk noch so tichtig sind. Und dann
wird heute das Holz nicht mehr von Hand behauen, was allein das prickelnde Leben in
diese Hauser brachte, sondern langweilig und fithllos mit der Maschine zugeschnitten.
Und das ist deshalb so schade, weil das Riegelhaus nicht nur an und fiir sich schon ist,
sondern der ganzen Landschaft einen eigentiimlichen Zauber verleiht. A B.

8



	Nachwort über die ostschweizerischen Riegelhäuser

